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Nachstehende Bedingungen gelten für den Verkauf gebrauchter Fahrzeuge (Kaufge-
genstand genannt)
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1. Angaben über Leistungen (z B. Geschwindigkeiten), Betriebskosten, Öl- und Kraft-
stoffverbrauch, Maße und Gewichte des Kaufgegenstandes sind als annähend zu be-
trachten und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar, es sei denn, dass eine aus-
drückliche schriftliche Zusicherung gegeben wird.

2. Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus dem Kaufvertrag bedarf der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung des Vertragspartners.

3. Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenab-
reden und Zusicherungen, sowie für nachträgliche Vertragsänderungen,
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1. Der Preis des Kaufgegenstandes versteht sich ohne Skonto und sonstige Nachlässe
zuzüglich Umsatzsteuer (Kaufpreis) ab Standort des Kaufgegenstandes.

2. Vereinbarte Nebenleistungen und vom Verkäufer vereinbarungsgemäß verauslagte
Kosten gehen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes festgelegt wird, zu Lasten des
Käufers.
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1. Der Kaufpreis, die Preise für Nebenleistungen und verauslagte Kosten sind bei Über-
gabe des Kaufgegenstandes -spätestens jedoch eine Woche nach Zugang der Bereit-
stellungsanzeige und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung - zur Zahlung in
bar fällig.

2. Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer schrift-
licher Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen unter Berechnung aller Ein-
ziehungs- und Diskontspesen.

3. Kommt der Käufer mit Zahlungen (bei Vereinbarung von Teilzahlungen mit zwei Ra-
ten) in Verzug. so kann der Verkäufer dem Käufer schriftlich eine Nachfrist von 14
Tagen setzen mit der Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Erfüllung des
Vertrages durch den Käufer ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der
Verkäufer berechtigt durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurückzutreten und /
oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

4. Verzugszinsen werden entsprechend den Bankzinsen berechnet. Auf Verlangen
bringt der Verkäufer eine Bankbestätigung in Vorlage.

5. Sind Teilzahlungen vereinbart, wird die gesamte Restschuld sofort zur Zahlung fällig,
wenn der Käufer mit zwei Raten ganz oder teilweise in Verzug gerät.

6. Weiterhin wird die gesamte Restschuld beim Teilzahlungskauf fällig, wenn der
Käufer seine Zahlungen einstellt oder über sein Vermögen das Vergleichs- oder Kon-
kursverfahren beantragt worden ist.

7. Gegen die Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn
die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt.
Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, soweit es auf An-
sprüche aus dem Kaufvertrag beruht.
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1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden
können, sind stets schriftlich festzuhalten. Lieferfristen beginnen mit dem Vertragsab-
schluss. Werden nachträglich schriftliche Vertragsänderungen vereinbart, so ist erfor-
derlichenfalls gleichzeitig ein neuer Liefertermin oder eine neue Lieferfrist zu vereinba-
ren.

2. Der Käufer kann zwei Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Lieferter-
mins oder einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer schriftlich auffordern, binnen
angemessener Frist zu liefern. Mit dieser Mahnung kommt der Verkäufer in Verzug. Der
Käufer kann neben Lieferung Ersatz des Verzugsschadens nur verlangen, wenn dem
Verkäufer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

3. Im Falle des Verzugs muss der Käufer dem Verkäufer schriftlich eine Nachfrist von
zwei Wochen mit dem Hinweis setzen, dass er die Abnahme des Kaufgegenstandes
nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Käufer be-
rechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurückzutreten.

4. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten,
kommt der Verkäufer bereits bei Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in
Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen sich dann gemäß Ziffer IV 3)

5. Höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, Lieferverzögerungen durch den Vorlieferanten Aus-
sperrung und unverschuldete erhebliche Betriebsstörungen, verändern die vorstehend
genannten Termine und Fristen um die durch diese Umstände bedingten zeitlichen
Leistungsstörungen.
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1. Der Käufer muss sofort nach Zugang der Bereitstellungsanzeige den Kaufgegen-
stand am vereinbarten Annahmeort überprüfen und zahlen.

2. Eine etwaige Probefahrt vor Abnahme ist in den Grenzen üblicher Probefahrten bis
höchstens 5 km zu halten.

3. Bleibt der Käufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes länger als 3 Tage ab Zu-
gang der Bereitstellungsanzeige in Rückstand, so kann der Verkäufer dem Käufer
schriftlich eine Nachfrist von einer Woche mit der Erklärung setzen, dass er nach Ab-
lauf dieser Frist die Erfüllung ablehne. Nach erfolglosem Ablauf dieser Nachfrist ist der
Verkäufer berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurück zu treten und
/ oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Der Setzung einer Nachfrist
bedarf es nicht, wenn der Käufer die Abnahme ernsthaft und endgültig verweigert oder
offenkundig auch innerhalb der Nachfrist zur Zahlung des Kaufpreises nicht imstande
ist.

4. Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser mindestens 15% des
Kaufpreises. Der Schadensbetrag ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der
Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist,
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1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des Kauf-
vertrages zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt
bleibt auch bestehen für alle Forderungen, die der Verkäufer gegen den Käufer im Zu-
sammenhang mit dem Kaufgegenstand, z. B. aufgrund von Reparaturen oder Ersatzteil-
lieferungen, sowie sonstigen Leistungen einschließlich Treibstofflieferungen nachträglich
erwirbt.

Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechtes, ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen oder Kaufmann, bei dem der Vertrag zum Betrieb seines Handelsge-
werbes gehört, gilt der Eigentumsvorbehalt auch für die Forderungen, die der Verkäufer
aus seiner laufenden Geschäftsbeziehung gegenüber dem Käufer hat. Auf Verlangen
des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet,
wenn der Käufer sämtliche, mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehenden For-
derungen erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus der laufenden Geschäftsbezie-
hung eine angemessene Sicherung besteht.

2. Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist der Käufer zum Besitz und Ge-
brauch des Kaufgegenstandes berechtigt, solange er seinen Verpflichtungen aus dem
Eigentumsvorbehalt nachkommt und sich nicht in Zahlungsverzug befindet.

Kommt der Käufer in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem Ei-
gentumsvorbehalt nicht nach, kann der Verkäufer den Kaufgegenstand vom Käufer her-
aus verlangen und nach schriftlicher Ankündigung mit angemessener Frist unter Anrech-
nung des Verwertungserlöses auf den Kaufpreis durch freihändigen Verkauf bestmöglich
verwerten. Diese Rücknahme gilt beim Teilzahlungsgeschäft eines nicht als Kaufmann in
das Handelsregister eingetragenen Käufers als Rücktritt. In diesem Falle gelten die Be-
stimmungen des Abzahlungsgesetzes.

Verlangt der Verkäufer die Herausgabe des Kaufgegenstandes, ist der Käufer unter Aus-
schluss von etwaigen Zurückbehaltungsrechten verpflichtet, den Kaufgegenstand unver-
züglich an den Verkäufer herauszugeben. Auf Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich
nach Zurücknahme des Kaufgegenstandes geäußert werden kann, ermittelt nach Wahl
des Käufers ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger den Schätzpreis.
Der Verkäufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand zu diesem Schätzpreis zu verrechnen

Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der
Käufer. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 10% des Verwertungserlöses
einschließlich Umsatzsteuer. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Ver-
käufer höhere oder der Käufer niedrigere Kosten nachweist Der Erlös wird dem Käufer
nach Abzug der Kosten und sonstiger mit dem Kaufvertrag zusammenhängender Forder-
ungen des Verkäufers gutgebracht.

3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung des Verkäufers eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermie-
tung oder anderweitige, die Sicherung des Verkäufers beeinträchtigende Überlassung
des Kaufgegenstandes sowie seine Veränderung zulässig.

4. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz des Fahr-
zeugbriefs dem Verkäufer zu. Der Käufer ist verpflichtet, bei der Zulassungsstelle schrift-
lich zu beantragen, dass der Fahrzeugbrief dem Verkäufer ausgehändigt wird.

5. Sei Zugriff von Dritten, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegenstandes oder bei
Ausübung des Unternehmerpfandrechts einer Werkstatt, hat der Käufer dem Verkäufer
sofort schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten unverzüglich auf den Eigentums-
vorbehalt des Verkäufers hinzuweisen. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung
des Zugriffs und zu einer Wiederherbeischaffung des Kaufgegenstandes aufgewendet
werden müssen, soweit sie nicht von dritten Personen erstattet werden müssen.

6. Soweit bei Vertragsabschluss vereinbart, hat der Käufer unverzüglich für die Dauer
des Eigentumsvorbehalts eine Vollkaskoversicherung mit einer angemessenen Selbst-
beteiligung abzuschließen, mit der Maßgabe, dass die Rechte aus dem Versicherungs-
vertrag dem Verkäufer zustehen, Kommt der Käufer trotz schriftlicher Mahnung des Ver-
käufers dieser Verpflichtung nicht nach, kann der Verkäufer die Vollkaskoversicherung
auf Kosten des Käufers abschließen, die Prämienbeträge verauslagen und als Teil der
Forderung aus dem Kaufvertrag einziehen. Die Leistungen aus der Vollkaskoversiche-
rung sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, in vollem Umfang für die Wiederinstand-
setzung des Kaufgegenstandes zu verwenden. Verzichtet bei schweren Schäden der
Verkäufer auf eine lnstandsetzung, so wird die Versicherungsleistung zur Tilgung des
Kaufpreises, der Preise für Nebenleistungen, sowie für vom Verkäufer verauslagte Kos-
ten verwendet.
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1. Die Gewährleistungspflicht des Verkäufers ist auf ein Jahr beschränkt.

2. Dem Verkäufer steht nach seiner Wahl das Recht der Nachbesserung oder des
Rücktritt zu. Bei Rücktritt steht dem Verkäufer eine Nutzungsentschädigung von
mindestens 1% des Kaufpreises je 1000 gefahrener Kilometer zu. Der Käufer hat keinen
Anspruch auf Ersatz von Kosten für von ihm veranlasste Reparaturen oder
wertverbessernde Arbeiten.
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1. Erfüllungsort, auch aus Gewährleistungsansprüchen, ist der Sitz des Verkäufers.

2. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbin-
dung mit Vollkaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließ-
licher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers,

3. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat, nach VertragsschIuss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus
dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist.
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Sollte eine oder mehrere der oben genannten Bedingungen ungültig sein, tritt eine dem
Zwecke möglichst nahe kommende Bestimmung in Kraft. Der Rest dieser
Geschäftsbedingungen und des Kaufvertrages bleiben hiervon unberührt.


